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Schul- und Hausordnung  
Riegelhofschule Realschule Ostfildern-Nellingen 
 
Allgemeines 

 Für alle Personen, die sich im Laufe eines Schultages im Schulgebäude oder auf dem 
Schulgelände aufhalten, gelten entsprechend ihren Aufträgen die folgenden Punkte der 
Hausordnung.  

 Öffnungszeiten 
o 7.15 Uhr: Öffnung des Aufenthaltsraumes 
o 7.35 Uhr: Öffnung der Klassenzimmer für die Schüler*innen 
o Unterrichtsbeginn:  7.45 Uhr  
o Doppelstunden  
o Große Pause 1:    09.15 Uhr – 09.35 Uhr 
o Große Pause 2:    11.05 Uhr – 11.25 Uhr 
o Mittagszeit:      12.55 Uhr – 13.45 Uhr 
o Nachmittagsunterricht: 13.45 Uhr – 15.15 Uhr / 15.20 Uhr – 16.50 Uhr 

 Andere Nutzungszeiten müssen von der Schulleitung genehmigt werden. 

 In der Regel halten sich die Schüler*innen ausschließlich im Rahmen ihrer Unterrichtszeit 
in der Schule auf. Für angemeldete GTS-Schüler*innen gelten die entsprechenden 
Regelungen. 

 Lediglich der Aufenthaltsbereich im Erdgeschoss darf während einer Hohlstunde oder in 
der Mittagspause zwischen dem Vor und Nachmittagsunterricht von Schüler*innen der 
Realschule genutzt werden. Nach dem Sport der 3. und 4. Stunde gelten 
Sonderregelungen. 

 Sowohl das Schulhaus als auch der Schulhof sind sauber zu halten. 

 Das Verlassen des Geländes kann ausschließlich von einer Lehrerin oder einem Lehrer 
erlaubt werden. 

 Gefahren oder Unfälle sind in jedem Fall unverzüglich einer Lehrerin oder einem Lehrer 
zu melden. Im Ernstfall oder bei Übungen muss der Alarmplan unbedingt eingehalten 
werden. 

 Durch entsprechend ordentliches und rücksichtsvolles Verhalten muss Unfällen zu jeder 
Zeit vorgebeugt werden.  
 

Klassenzimmer 

Mit dem Läuten zu Stundenbeginn begeben sich alle Schüler*innen im Klassenzimmer auf 

ihre Plätze. 

Sollte ein Lehrer oder eine Lehrerin 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht im 
Klassenzimmer sein, ist dies vom Klassensprecher oder von der Klassensprecherin im 

Rektorat zu melden.  

Wird ein Klassenzimmer verlassen, muss dafür gesorgt sein, dass es danach abgeschlossen 

ist. Der Raum muss in ordentlichem Zustand hinterlassen werden. 
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Tagebücher 

Die Tagebücher werden vor Unterrichtsbeginn von den LehrerInnen aus den Fächern geholt 

und nach Unterrichtsschluss von den Tagebuchordnern in die entsprechenden Fächer 

zurückgelegt (auch über die Mittagspause). 
 
Pausen 

 Während der großen Pausen halten sich alle Schüler*innen auf dem Schulhof auf. Bei 
schlechtem Wetter ist die Lautsprecherdurchsage zu beachten. 

 Beim Bäckerstand wird in der Warteschlange ordentlich angestanden und aufeinander 
Rücksicht genommen.  

 
Erweiterte Aufsicht auf dem Campusgelände 

Schüler der Klassen 5-10 dürfen während der Pausen zwischen den Unterrichtsstunden am 

Vormittag und am Nachmittag das Schulgelände der Riegelhofschule nicht verlassen.  

In der Mittagspause (12.10 Uhr – 13.45 Uhr) gilt folgende Regelung: 

Die Mittagsband-Lehrkraft ist für die Schüler zuständig und ansprechbar. 

Auf dem Schulgelände ist jede Lehrkraft weisungsbefugt, auch Schülern anderer Schulen 

gegenüber. 

Aufsicht führende Lehrer/Lehrerinnen des Mittagsbands müssen einmal pro Mittagspause 

auf dem Campusgelände einen Rundgang machen. 

Auch die Jugendbegleiter müssen für Schüler ansprechbar sein. Sie sind zu erkennen an 

einer gelben Karte am Band. 

Ganztagsschüler dürfen in der Mittagspause das Campusgelände nicht verlassen. 

 
Fachräume  

Fachräume dürfen nur mit Genehmigung eines Fachlehrers, -lehrerin betreten werden, den 

Anweisungen ist aus Sicherheitsgründen unbedingt zu folgen. 

 
Rauchen 

Das Konsumieren von Zigaretten oder Ähnlichem ist im Schulgebäude und auf dem 

Schulgelände verboten 

 
Handy 

Die Nutzung des Handys wird sowohl in den großen Pausen als auch in der Mittagszeit im 

Freien gestattet. Im Schulhaus bleiben die Handys ausgeschaltet und werden weggepackt. 

Bei einem Verstoß gegen diese Regel wird das Handy abgenommen 

Nun gibt es zwei Sanktionen: 

a) Regelfall:    i     Das Handy wird um 15:15 Uhr abgeholt. Diese Regelung gilt Montag bis 

      iiDonnerstag. Am Freitag ist die Abholzeit um 13:00 Uhr. 

b.) Ausnahmefall: Der Schüler, dessen Handy abgenommen wurde, sagt sofort bei der    

        Abnahme, dass er es nach dem Unterrichtsende benötigt. Der Lehrer, der 

        es abgenommen hat, vermerkt dies und bestellt den Schüler zum  

        Nachsitzen. Der Schüler holt sein Handy nach seinem Unterrichtsende im 

        Lehrerzimmer ab.  
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Während Wiederholungs- und Klassenarbeiten sind alle Handys auf dem Pult abzulegen, 

wenn die Lehrer und Lehrerinnen dazu auffordern. Bei der Abschlussprüfung gilt allein die 

Mitnahme eines Handys als Täuschungsversuch. 

 
Digitale und analoge Musikabspielgeräte 

Digitale und analoge Musikabspielgeräte und Zubehör dürfen im Schulhaus nicht sichtbar 
getragen und auch nicht benutzt werden. Dies gilt auch für den Aufenthaltsraum. Bei 
Nichteinhaltung wird das Gerät abgenommen und im Lehrerzimmer aufbewahrt.  
Abholzeit: ausschließlich von 15.15 Uhr bis 15.20 Uhr. 
 
Kaugummi  

Das Kaugummikauen ist im Schulhaus nicht gestattet.   
 
Skooter / Inliner 

Das Fahren mit Skootern oder Inlinern ist im Schulhaus und während der großen Pausen 
auch auf dem Schulhof verboten. 
 
Essen und Trinken 

In der Regel wird das Schulvesper in den großen Pausen eingenommen; während des 
Unterrichts kann Essen nur in Ausnahmefällen (z.B. Diabetes) genehmigt werden. Jeder 
Lehrer regelt individuell, wie in seinem Unterricht mit dem Trinken verfahren wird. 
 
Energydrinks 

An der RSN ist der Konsum von Energydrinks im Schulgebäude, auf dem Schulgelände und 
bei Schulveranstaltungen für Schüler*innen der RSN verboten. 
 
Umgangston 

An unserer Schule wird ein fairer Umgangston von allen und mit allen Personen erwartet. 

 

Verstöße  

Ein Verstoß gegen die Hausordnung wird entsprechend der Disziplinarordnung geregelt.  

 
 
 
Geändert laut Beschluss der GLK vom 10.01.2019 und mit Zustimmung der Schulkonferenz vom 22.01.2019 

 

Markus Fritz  

Schulleiter 
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